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Kapitel 1 
Einführung

A. � Einleitung

In den Medien wird regelmäßig über große und schwerwiegende Unter-
nehmensskandale berichtet. Zu den prominentesten Beispielen zählen der 
Bilanzskandal der Wirecard AG1, der Abgasskandal der Volkswagen AG2 
und – eines von weiteren, damit im Zusammenhang stehenden Unterneh-
men – die Continental AG3.
Wenngleich sich der Vorstandsvorsitzende der Wirecard AG wegen des 
Vorwurfs der Untreue in Untersuchungshaft befindet und ein weiteres Vor-
standsmitglied untergetaucht ist, wurden diese gemeinsam mit einem wei- 
teren Vorstandsmitglied in einem Teilurteil des LG München I vom 05.09.2024  
als Gesamtschuldner zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 140 Mio. 
Euro nebst Zinsen verurteilt.4 Für den im Jahr 2015 bekanntgewordenen 
Abgasskandal des Volkswagen-Konzerns belaufen sich die Geldstrafen 
gemäß Medienberichten auf eine Mrd. Euro. Zusätzlich sollen Bußgelder, 
Rechtsanwaltskosten und Schadensersatzleistungen Ausgaben von mehr als 
32 Mrd. Euro für den Konzern verursacht haben.5 Die Continental AG hat 
aufgrund fahrlässiger Aufsichtspflichtverletzungen, die mit der Zulieferung 
von Motorsteuergeräten und -software in einem Zusammenhang stehen, von 
der Staatsanwaltschaft Hannover einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 
Mio. Euro erhalten.6 Dem Pressebericht der Continental AG zufolge wur-
den bei der Bußgeldbemessung die vollumfängliche Kooperation der Ge-
sellschaft, die Aufklärungshilfe und die gestärkten Compliance-Strukturen 
berücksichtigt.7 Im Zusammenhang mit dem Abgasskandal wurden in der 
Vergangenheit auch weitere Zulieferer, wie die ZF Friedrichshafen AG (42,5 
Mio. Euro) und die Robert Bosch GmbH (90 Mio. Euro8) sowie Wettbe-
werber,9 wie die Daimler AG, von den deutschen Behörden zu Geldbußen 

1 � Siehe hierzu: Bender/Holtermann/Iwersen/Votsmeier, Handelsblatt, Jan Marsalek und 
der Coup des Jahrhunderts.

2 � o. V., Der Spiegel, Volkswagen – Dirty Diesel – die Chronik der Ereignisse im VW-Ab-
gasskandal.

3 � o. V., Zeit Online, Razzia bei Volkswagen und Continental.
4 � LG München I BeckRS 2024, 22856.
5 � o. V. Tagesschau, Continental muss 100 Millionen Euro Bußgeld zahlen.
6 � Staatsanwaltschaft Hannover, Pressemitteilung 25.04.2024.
7 � Continental AG, Pressemitteilung 25.04.2024.
8 � Staatsanwaltschaft Stuttgart, Pressemitteilung 23.05.2019, wonach sich die Summe von 

90 Mio. Euro in einen Ahndungsteil (2 Mio. Euro) und einen Abschöpfungsteil (88 Mio. 
Euro) aufteilen.

9 � o. V. Tagesschau, Continental muss 100 Millionen Euro Bußgeld zahlen.
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verurteilt. Die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart verhängte Geldbuße in 
Höhe von 870 Mio. Euro10 hat die Daimler AG anerkannt, ohne dass Rechts-
mittel eingelegt wurden.11

Indes wird nicht jeder Verstoß in und von Unternehmen medial behandelt, 
zumal die Medien nicht immer Kenntnis davon erlangen. Dennoch finden 
zahlreiche (Rechts-)Verstöße in Unternehmen statt, unabhängig von der Art, 
der Branche und der Größe eines Unternehmens. Wenngleich es sich hier-
bei nicht immer um die zuvor beschriebenen Wirtschaftsskandale handelt, 
zählen zu den alltäglicheren Fällen Betrugshandlungen durch Lieferanten, 
indem bspw. überhöhte Rechnungen gestellt werden, die Annahme von Be-
stechungsgeldern, der Arbeitszeitbetrug oder die Belästigung von Mitarbei-
tern. Diese Fälle können mitunter zu monetären oder reputativen Schäden 
des Unternehmens führen.
In jährlichen Studien aus den USA und Deutschland, in denen von ihnen re-
gistrierte Fälle in Deutschland verbunden mit einem rechnerischen Gesamt-
schaden dokumentiert werden, wird angesichts der großen Wirtschaftsskan-
dale lediglich ein Bruchteil der tatsächlichen Fälle erfasst. So wurden im 
Zuge des Report to the Nations 2024, der von der Association of Certified 
Fraud Examiners (kurz: ACFE)12 veröffentlicht wird, zwischen Januar 2022 
und September 2023 weltweit insgesamt 1921 Fälle von betrügerischen Ver-
haltensweisen am Arbeitsplatz gemäß der Definition13 der ACFE registriert 
und im Rahmen der Studie analysiert.14

Diese von der ACFE registrierten Fälle traten in 138 Ländern und 22 
Branchen15 auf und verursachten einen Gesamtschaden von über 3,1 Mrd. 
US-Dollar (kurz: USD). Der durchschnittliche Verlust für die Unternehmen 
aller 138 Länder betrug damit etwas mehr als 1,66 Mio. USD pro Fall, wo-
bei in 22 % der Fälle ein Verlust von mehr als 1 Mio. USD verzeichnet wur-
de.16 Die Anzahl der gemeldeten Fälle in Deutschland lag dabei lediglich 
bei 20.17 Gemeinsam mit den weiteren Fällen aus Westeuropa ergibt sich ein 

10 � Staatsanwaltschaft Stuttgart, Pressemitteilung 24.09.2019, wonach sich die Summe von 
870 Mio. Euro in einen Ahndungsteil (4 Mio. Euro) und einen Abschöpfungsteil (866 
Mio. Euro) aufteilen.

11 � Staatsanwaltschaft Stuttgart, Pressemitteilung 24.09.2019.
12 � AFCE, Who we are: Die Association of Certified Fraud Examiners verfolgt das Ziel, 

das Aufkommen von Betrug und Wirtschaftskriminalität zu verringern, indem sie ihre 
Mitglieder dabei unterstützt, Betrug aufzudecken und zu verhindern.

13 � Zum Begriff ‚Fraud‘ und hier im Speziellen ‚occupational fraud‘: ACFE, Report to the 
Nations 2024, S. 7; siehe Kapitel 2 A. II. 5. a).

14 � ACFE, Report to the Nations 2024, S. 6.
15 � ACFE, Report to the Nations 2024, S. 7.
16 � ACFE, Report to the Nations 2024, S. 9.
17 � ACFE, Report to the Nations 2024, S. 97.
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durchschnittlicher Schaden in Höhe von 181.000 USD.18 Jedoch bilden die 
in der Studie erfassten und behandelten Verstöße auch aus Sicht der ACFE 
nicht die Gesamtheit der weltweit begangenen Fraud-Fälle in diesem Zeit-
raum ab, sondern stellen nur einen Bruchteil dar. Dennoch leitet die ACFE 
aus den registrierten Fällen Informationen ab, die sich auf die Kosten und 
die Methoden sowie auf die Opfer und die Täter von Fraud beziehen.19

Zu den deutschen Studien gehören die Bundeslagebilder des Bundeskrimi-
nalamtes (kurz: BKA). So wurde im Bundeslagebild für Korruptionsstrafta-
ten20 aus dem Jahr 2022 ein monetärer Schaden von insgesamt 27 Mio. Euro 
verzeichnet.21 Im Vergleich dazu wurde im Bundeslagebild für Wirtschafts-
kriminalität ein monetärer Schaden von 2,679 Mrd. Euro dokumentiert.22 
Indes werden im Bundeslagebild keine Korruptions- bzw. Wirtschaftsstraf-
taten erfasst, die ohne die Beteiligung der Polizei unmittelbar von Finanz-
behörden und/oder Staatsanwaltschaften bearbeitet werden.23 Somit ist auch 
hier anzunehmen, dass ein großes Dunkelfeld24 und damit einhergehend ein 
noch höherer monetärer Schaden vorliegt.
Eine weitere Schadensstatistik stammt von dem Versicherungsunternehmen 
Allianz Trade aus dem Jahr 2022. Darin werden die Daten aus Schadens-
fällen von ‚Vertrauensschadenversicherungen‘ der vergangenen fünf Jahre 
aufgeführt.25 Mit dieser Art von Versicherung werden Unternehmen vor Ver-
mögensschädigungen geschützt, die sog. Vertrauenspersonen vorsätzlich 
begangen haben.26 Während der Anteil der Schadensfälle von Mitarbeitern 
in den letzten zehn Jahren von etwa 75 % auf 57 % gesunken ist, sind sie 
dennoch für 73 % aller finanziellen Schäden verantwortlich.27 Zu den fünf 
häufigsten Delikten zählen Betrug, Untreue, Unterschlagung/Diebstahl, 

18 � ACFE, Report to the Nations 2024, S. 96.
19 � ACFE, Report to the Nations 2024, S. 7.
20 � Bundeskriminalamt, Bundeslagebild Korruption 2022, S. 4, das den Begriff Korruption 

als „Missbrauch eines öffentlichen Amtes, einer Funktion in der Wirtschaft oder eines 
politischen Mandats zugunsten eines anderen, auf dessen Veranlassung oder Eigen-
initiative, zur Erlangung eines Vorteils für sich oder einen Dritten, mit Eintritt oder 
in Erwartung des Eintritts eines Schadens oder Nachteils für die Allgemeinheit (in 
amtlicher oder politischer Funktion) oder für ein Unternehmen (betreffend Täter als 
Funktionsträger in der Wirtschaft)“ ansieht; mit ähnlichem Wortlaut wie die Definition 
des BKA auch: Vahlenkamp/Knauß, Korruption – hinnehmen oder handeln?, S. 20.

21 � Bundeskriminalamt, Bundeslagebild Korruption 2022, S. 18.
22 � Bundeskriminalamt, Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2022, S. 2.
23 � Bundeskriminalamt, Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2023, S. 4; Bundeskrimi-

nalamt, Bundeslagebild Korruption 2022, S. 4.
24 � Bundeskriminalamt, Bundeslagebild Korruption 2022, S. 20.
25 � Allianz Trade, Pressemitteilung Allianz Trade Analyse: Schäden durch kriminelle Mit-

arbeiter höher als durch externe Täter.
26 � Allianz Trade, Vertrauensschadenversicherung.
27 � Allianz Trade, Schadensstatistik 2022, S. 4.
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Korruption sowie der Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen.28 
Aus den in der Studie exemplarisch dargestellten Schadensfällen geht her-
vor, dass die schadhaften Handlungen von Mitarbeitern oft über Jahre unent-
deckt bleiben und einen erheblichen Schaden verursachen können.29

Die dargestellten Wirtschaftsskandale illustrieren im Vergleich zu den Stu-
dien umso deutlicher, dass aus den Unternehmensverstößen erhebliche 
Schadenssummen resultieren können. Gleichzeitig lassen die aufgezeigten 
Studien aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Fallzahl und Schadenshö-
he vermuten, dass die Dunkelziffer der Fälle, die unternehmensintern und 
damit ohne Kenntnis der Behörden oder Öffentlichkeit stattfinden, deutlich 
höher sein werden. Um solche (Rechts-)Verstöße in Unternehmen, die von 
den eigenen Mitarbeitern oder externen Dritten unter Mitwirkung von inter-
nen Helfern begangen wurden, aufzuklären und sich vor weiteren Verstößen 
und damit verbundenen finanziellen Schäden zu schützen, haben Unterneh-
men ein Interesse daran, interne Untersuchungen durchzuführen.
Interne Untersuchungen bzw. Internal Investigations haben ihren Ursprung 
in den USA.30 Bei in Deutschland ansässigen Unternehmen mit einer Bör-
senzulassung in den USA hatten die US-Behörden einen erheblichen Ein-
fluss auf die Aufklärungspraxis in deutschen Unternehmen.31 Als Startpunkt 
in Deutschland gilt der Skandal um Siemens ab dem Jahr 2006.32

Demzufolge ist das Instrument einer internen Untersuchung nicht dem Wil-
lensakt des deutschen Gesetzgebers entsprungen. Vielmehr wurden inter-
ne Untersuchungen von Unternehmen durchgeführt, die in den Fokus der 
US-amerikanischen Behörden geraten waren und sich mit deren Durchfüh-
rung vor erheblichen Strafen schützen wollten.33 So wurden Elemente der 
nordamerikanischen Justiz „plötzlich gegenwärtige deutsche Rechtswirk-
lichkeit“34, ohne dass die Vereinbarkeit mit der deutschen Rechtskultur und 

28 � Allianz Trade, Schadensstatistik 2022, S. 5.
29 � Allianz Trade, Schadensstatistik 2022, S. 14 f.
30 � Siehe Kapitel 2 A. III.; vgl. nur: Wessing in: Moosmayer/Lösler, Corporate Compli-

ance, § 47 Rn. 2; Nestler in: Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis, Internal Investigations, 
Kap. 1 Rn. 5; Poppe in: Inderst/Bannenberg/Poppe, Compliance, Kap. 6 Rn. 4; Fuhr-
mann NZG 2016, 881, 882.

31 � Taschke/Zapf in: Kempf/Lüderssen/Volk, Unternehmenskultur und Wirtschaftsstraf-
recht, S. 182.

32 � Vgl. nur: Wolf in: Graeff/Schröder/Wolf, Der Korruptionsfall Siemens, S. 9, 15; Wes-
sing in: Moosmayer/Lösler, Corporate Compliance § 47 Rn. 3; Taschke/Zapf in: Kempf/
Lüderssen/Volk, Unternehmenskultur und Wirtschaftsstrafrecht, S. 182.

33 � Vgl. Bittmann/Brockhaus/von Coelln/Heuking NZWiSt 2019, 1, 1; siehe zu den hohen 
Strafen der US-Behörden Kapitel 2 A. III.

34 � Bittmann/Brockhaus/von Coelln/Heuking NZWiSt 2019, 1, 1.
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-systematik eruiert werden konnte.35 Es wird zudem als „anlassbezogene 
[…] ‚Sturzgeburt‘“36 angesehen.
Während internen Untersuchungen in der Vergangenheit keine praktische 
Bedeutung zugeschrieben wurde,37 sind sie heutzutage in der Praxis fest 
etabliert38 und als unentbehrlicher Teil von Compliance-Maßnahmen anzu-
sehen.39 Ihre Durchführung wird auch zu einem parallel geführten Ermitt-
lungsverfahren der Staatsanwaltschaft als grundsätzlich zulässig erachtet.40 
Zwar werden interne Untersuchungen nicht mehr in deutschen Ermittlungs-
verfahren, wohl aber im rechtlichen Kontext des deutschen Strafprozesses 
als ‚Fremdkörper‘ angesehen. Dies wird damit begründet, dass sie weder in 
der StPO noch im OWiG erwähnt werden.41 Wenngleich es Sachverhalts-
aufklärungen schon so lange gibt, wie Unternehmen existieren,42 waren die 
ursprünglichen internen Untersuchungen in ihrem heutigen Umfang weder 
bekannt noch üblich.43

Rechtsunsicherheiten, die mit der Durchführung von internen Untersuchun-
gen zusammenhängen, gründen u. a. auf dem Versuch, den internen Unter-
suchungen mit den aktuellen rechtlichen Regelungen zu begegnen.44

35 � Bittmann/Brockhaus/von Coelln/Heuking NZWiSt 2019, 1, 1.
36 � Bittmann/Brockhaus/von Coelln/Heuking NZWiSt 2019, 1, 1.
37 � Vgl. Knauer/Buhlmann AnwBl 2010, 387, 387.
38 � Vgl. nur: Nestler in: Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis, Internal Investigations, Kap. 1 

Rn. 11, wonach sich interne Untersuchungen in Deutschland etablieren; Klengel/Buchert 
NStZ 2016, 383, 384; vgl. Krug/Skoupil NJW 2017, 2374, 2374, wonach interne Unter-
suchungen als Bestandteil der deutschen Unternehmenswirklichkeit angesehen werden; 
Galle BB 2018, 564, 564, wonach in Deutschland interne Untersuchungen als etabliert 
angesehen werden können, sie aber im deutschen Recht noch nicht verankert sind.

39 � Vgl. nur: Moosmayer, Compliance – Praxisleitfaden für Unternehmen, § 5 C Rn. 311, 
wonach interne Untersuchungen einen wesentlichen Bestandteil eines effektiven CMS 
darstellen; Klengel/Buchert NStZ 2016, 383, 384 sehen interne Untersuchungen als 
festen Bestandteil guter Compliance an; Wimmer NK 2016, 356, 357, versteht interne 
Untersuchungen als notwendigen Bestandteil von Compliance-Maßnahmen.

40 � Vgl. nur: Krey, Zur Problematik privater Ermittlungen des durch eine Straftat Verletz-
ten, S. 38 f.; Wewerka, Internal Investigations, S. 111, wonach die „Zulässigkeit von 
privater Straftataufklärung heute überwiegend bejaht wird“; im Ergebnis so auch: 
Wimmer in: Transparency International/Friedrich Ebert Stiftung, Strafverfolgung der 
Korruption, S. 27, 31.

41 � Wimmer NK 2016, 356, 357.
42 � Raum StraFo 2012, 395, 395.
43 � Poppe in: Inderst/Bannenberg/Poppe, Compliance, Kap. 6 Rn. 5; ähnlich: Berndt in: 

Berndt/Theile, Unternehmensstrafrecht und Unternehmensverteidigung, Rn. 659, wo-
nach unternehmensinterne Untersuchungen in ihrer heutigen Form früher eher unüblich 
waren.

44 � Vgl. Momsen/Grützner CCZ 2017, 242, 242, wonach der Plan, Herausforderungen in-
terner Untersuchungen mit den derzeit gültigen rechtlichen Instrumentarien zu lösen, 
nicht aufgeht.



Kap. 1  Einführung

6 ﻿

B. � Problemstellung

Während interne Untersuchungen inzwischen zur gängigen Unterneh-
menspraxis gehören, spiegelt sich dieser Umstand nicht in der deutschen 
Gesetzeslage wider.45 So unterliegt die Durchführung einer internen Unter-
suchung Anforderungen aus unterschiedlichen Rechtsgebieten. Dabei kann 
es zu Überschneidungen von Fragestellungen aus diversen Rechtsgebieten 
wie Arbeits-, Datenschutz-, Gesellschafts-, Kartell-, Straf- und Strafpro-
zess- sowie Wettbewerbsrecht kommen.46 Grundlegend zu berücksichtigen 
ist zudem das Verfassungsrecht.47 Indes sind jeweils keine ausdrücklichen 
Regelungen für interne Untersuchungen in den Gesetzen vorgesehen.48 Da-
her gelingt es oftmals nicht, den Rechtsunsicherheiten im Zusammenhang 
mit internen Untersuchungen mit den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen wirksam zu begegnen.49 Weitere Herausforderungen stellen auslän-
dische Rechtsnormen dar, die je nach Internationalität des Unternehmens 
ebenfalls zu berücksichtigen sind. Das betrifft insbesondere die Regelun-
gen des US Foreign Corrupt Practices Acts (kurz: FCPA) und des UK Bri-
bery Acts.50 Die Berücksichtigung des FCPA gilt nach der hier vertretenen 
Ansicht auch ungeachtet der Pausierung dieser, die US-Präsident Donald 
Trump am 10.02.2025 veranlasst hat.51

45 � Vgl. nur: Galle BB 2018, 564, 564, sieht interne Untersuchungen im deutschen Recht 
als nicht fest verankert an; vgl. Momsen/Grützner CCZ 2017, 242, 242, die viele recht-
liche Fragestellungen bei der Durchführung interner Untersuchungen als ungeklärt se-
hen und dies bis zur Einführung von einheitlichen Regelungen prognostizieren; Berndt 
in: Berndt/Theile, Unternehmensstrafrecht und Unternehmensverteidigung, Rn. 662, 
der darlegt, dass für die Durchführung interner Untersuchungen gesetzliche Vorgaben 
fehlen.

46 � Vgl. nur: Theile/Gatter/Wiesenack ZStW 126 (2014), 803, 804, die die Rechtsbereiche 
des Arbeits-, Datenschutz-, Gesellschafts-, Kartell-, Straf- und Wettbewerbsrecht be-
rührt sehen; vgl. Galle BB 2018, 564, 564, zählt zu den Rechtsgebieten insbesondere 
„Arbeits-, Gesellschafts-, Datenschutz-, Strafprozessrecht“; vgl. Dilling/Musiol CCZ 
2024, 257, 258, wonach interne Untersuchungen u. a. den Rechtsbereichen Straf-, Ar-
beits-, Gesellschafts- und Datenschutzrecht unterliegen.

47 � Siehe insbesondere Kapitel 2 B. III. 5. b) cc) (1), (2), (5).
48 � Galle BB 2018, 564, 564.
49 � Im Ergebnis so auch: Momsen/Grützner CCZ 2017, 242, 242, die viele rechtliche Fra-

gestellungen bei der Durchführung interner Untersuchungen als ungeklärt sehen und 
dies bis zur Einführung von einheitlichen Regelungen prognostizieren; ähnlich vgl.: 
Berndt in: Berndt/Theile, Unternehmensstrafrecht und Unternehmensverteidigung, 
Rn. 662, der darlegt, dass für die Durchführung interner Untersuchungen gesetzliche 
Vorgaben fehlen.

50 � Theile/Gatter/Wiesenack ZStW 126 (2014), 803, 804.
51 � The White House, Pausing Foreign Corrupt Practices Act Enforcement to Further Ame-

rican Economic and National Security.
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Abhilfe sollte das vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz (kurz: BMJV) im Jahr 2020 als Regierungsentwurf hervorgebrach-
te „Gesetz […] zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft“52 – bzw. das 
in Artikel  1 enthaltene „Gesetz zur Sanktionierung von verbandsbezoge-
nen Straftaten“53, auch bekannt als Verbandssanktionengesetz (kurz: Ver-
SanG-E) – schaffen. Darin waren neben dem Versuch einer Definition des 
Begriffs einer internen Untersuchung auch Vorgaben zu deren Durchführung 
sowie zur Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden enthalten.54 Die-
ser stark diskutierte Regierungsentwurf ist allerdings während der 19. Legis-
laturperiode gescheitert.55 Obschon der Begriff der internen Untersuchung 
im Hinweisgeberschutzgesetz (kurz: HinSchG) wieder aufgenommen und 
verwendet wurde, fehlt es darin an einer Begriffsdefinition und diesbezüg-
lichen Regelungen.56

In diesem Zusammenhang erscheint es problematisch, wie uneinheitlich in-
terne Untersuchungen in Unternehmen – je nach Ausgestaltung der Compli-
ance-Strukturen – gehandhabt werden. Verfügt ein Unternehmen über eine 
erprobte und breit angelegte Compliance-Struktur, wird Hinweisen auf Ver-
stöße auch bei schwachen Verdachtsmomenten oft intensiver und systema-
tischer nachgegangen als bei Unternehmen, die schlanke oder keine Com-
pliance-Strukturen aufweisen. Dies wird in der Literatur zum Teil damit 
begründet, dass diese Unternehmen regelmäßig über ihre Rechte und Pflich-
ten im Zusammenhang mit internen Untersuchungen verunsichert sind.57

C. � Gegenstand und Schwerpunkt der Untersuchung

Im Hinblick auf interne Untersuchungen fehlt es in Deutschland somit an 
einem rechtlichen Rahmen, den Unternehmen als Leitlinie heranziehen kön-
nen. Mit der vorliegenden Arbeit wird daher das Ziel verfolgt, basierend auf 
den aktuellen Herausforderungen und Regelungsvorschlägen der vergange-
nen Jahre einen eigenen Vorschlag zu entwerfen, der Unternehmen als Leit-
faden zur Umsetzung von internen Untersuchungen dienen kann.
Dabei wird die Untersuchung in vier Teile gegliedert. Nach der Einführung 
in die Thematik in Kapitel 1 wird im folgenden Kapitel 2 der aktuelle Stand 
von internen Untersuchungen dargestellt. Dabei werden neben der Begriffs-
bestimmung auch einzelne Untersuchungshandlungen beleuchtet, die typi-

52 � BMJV, VerSanG Regierungsentwurf 2020, S. 4.
53 � BMJV, VerSanG Regierungsentwurf 2020, S. 4.
54 � BMJV, VerSanG Regierungsentwurf 2020, S. 14.
55 � Buschmann, FS Reuter, S. 85, 85.
56 � Siehe Kapitel 2 A. II. 3.
57 � Siehe hierzu: Momsen/Grützner DB 2011, 1792, 1792.
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scherweise angewendet werden. Schwerpunkt dieses Kapitels ist die Dar-
stellung wesentlicher Regelungslücken und Handlungsbedarfe, die in der 
Praxis derzeit bestehen. Hierbei werden insbesondere Mitarbeiterbefragun-
gen und die Problematik von Auskünften der Mitarbeiter in einem privat-
rechtlichen Kontext und deren Verwertbarkeit im Strafprozess betrachtet.
Aufbauend darauf werden in Kapitel 3 ausgewählte Regelungsentwürfe für 
ein Unternehmensstrafrecht mit ihren Vorschriften für interne Untersuchun-
gen erläutert. Darauffolgend werden die Normen für interne Untersuchun-
gen des Regierungsentwurfs für ein Verbandssanktionengesetz des BMJV 
beleuchtet, was den Schwerpunkt dieses Kapitels darstellt.
Basierend auf dem Status quo und den dabei herausgearbeiteten Regelungs-
lücken sowie den Regelungsentwürfen aus den Vorjahren und dem Regie-
rungsentwurf des BMJV werden in Kapitel 4 eigene Gesetzesvorschläge im 
Hinblick auf interne Untersuchungen präsentiert, um die bisherigen Rege-
lungslücken zu schließen.
In dieser Dissertation werden ausgewählte Rechtsbereiche des deutschen 
Rechts behandelt, die einen entscheidenden Einfluss auf interne Untersu-
chungen haben. Ausländische Rechtsnormen, detaillierte Regelungen zum 
Datenschutz, grenzüberschreitende Sachverhalte (sog. Cross-border Inves-
tigations58) sowie Strafbarkeitsrisiken von Ermittlern, wenn diese bei der 
internen Untersuchung Verfahrensfehler begehen, finden indes keine Be-
rücksichtigung. Überdies werden in dieser Arbeit interne Untersuchungen 
aus Sicht der Unternehmen beleuchtet, weshalb auf eine umfassende Be-
trachtung der Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden verzichtet wird.
Darüber hinaus sind in diese Arbeit Teile der Ergebnisse der Masterarbeit 
‚Mitarbeiterbefragungen als zentrales Element der Internal Investigati-
ons‘ der Autorin aus dem Jahr 2017 eingeflossen, die an der Fakultät III 
für Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsrecht der 
Universität Siegen vorgelegt wurde. Ebenso werden die Resultate des 2022 
im Compliance-Berater veröffentlichten Aufsatzes „Der Begriff einer ‚(ver-
bands)internen Untersuchung‘ in den Entwürfen des BMJ(V)“59 der Autorin 
sowie die Studienergebnisse aus der vom Deutschen Institut für Compliance 
e. V. veröffentlichten Studie „Interne Untersuchungen in Deutschland  – 
2022“60 punktuell verwertet, bei deren Auswertung die Autorin unterstützt 
hat.
In dieser Dissertation wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das gene-
rische Maskulinum verwendet, das sich ausdrücklich auf die männliche, die 
weibliche und andere Geschlechteridentitäten bezieht.

58 � Grützner/Jakob in: Grützner/Jakob, Compliance von A-Z, Cross-border investigation.
59 � Flier CB 2022, 291, 291.
60 � DICO e. V., Studie „Interne Untersuchungen in Deutschland – 2022“, S. 1.


